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Falsche Beitragsbescheide der GKV
bei Zusatzversorgung

Häufig unzutreffende Rechtsanwendung -  betriebliche Altersversorgung betroffen

Das aktuelle Urteil des Sozial­
gerichts Dortmund vom 22.01. 
2014 (Az. S 39 KR 1585/13) führ­
te zur vollständigen Erstattung 
sämtlicher durch Beitragsbe­
scheid erhobener zusätzlicher 
Beiträge zur Gesetzlichen Kran­
kenversicherung (GKV). Das Ge­
richt kritisierte die Arbeitswei­
se der GKV: „Die Beklagte (GKV) 
hat nach dem Inhalt der dem 
Gericht vorliegenden Verwal­
tungsakte hier überhaupt kei­
ne Sachaufklärung zu der Fra­
ge geleistet, ob die an die Klä­
gerin erbrachte Kapitalauszah­
lung Ergebnis eines Vertrages 
zur betrieblichen Altersversor­
gung im Sinne von § 229 Abs. 
l Satz 1 Nr. 5 des Fünften Bu­
ches des Sozialgesetzbuches 
(SGB V) ist."

Lebensversicherungsaus­
zahlung mit frei erfundenem  
Bezug zum Arbeitsleben
Das Sozialgericht monierte die Be­
handlung der Auszahlung einer 
Lebensversicherung als betriebli­
che Altersversorgung, weil kein Be­
zug zu dem früheren Berufsleben 
der Klägerin erkennbar sei, als dem 
Anschein nach „frei erfunden". Die 
GKV hätte zunächst den richtigen 
Sachverhalt vollständig erforschen 
müssen, und zwar durch Einho­
lung von Auskünften beim Versi­
cherer und nötigenfalls auch durch 
Ermittlungen beim ehemaligen Ar­
beitgeber. So kommt es vor, dass 
im Einzelfall der Versicherer Mo­
nate oder Jahre benötigt, um die 
Daten bei privater Weiterführung 
ohne volle Versicherungspflicht in 
der Auszahlungsphase einer Le­
bensversicherung zu liefern.

Beitragsbescheide allein  
gemäß einer Auskunft des 
Versicherers sind illegal
Die GKV macht es sich regelmäßig 
zu einfach, wenn sie sich bei einer 
Kapitalzahlung oder Rente aus ei­
ner Direktversicherung bei der Fra­
ge, ob daraus Beitragspflicht zur

gesetzlichen Kranken- und Pfle­
geversicherung vorliegt, schlicht 
nach der entsprechenden Mittei­
lung der Zahlstelle (also meist des 
Versicherers) richtet. Dieses Vor­
gehen ist illegal, weil die Mittei­
lung nur Anlass zur Prüfung im 
Wege der Amtsermittlung durch 
die GKV sein kann, ob und inwie­
weit ein Bezug zum früheren Ar­
beitsleben vorliegt, der zur Beitrags­
pflicht führt. Zu dieser Amtsermitt­
lung ist die GKV auch verpflichtet 
und darf sich nicht einfach auf die 
Mitteilung der Zahlstelle verlassen. 
Viele Beitragsbescheide haben sich 
denn auch gerichtlich als falsch er­
wiesen.

Die erforderliche Prüfung kann 
sich komplex gestalten und z. B. 
auch die Sichtung der Versiche­
rungsunterlagen, Arbeitsverträge, 
Vereinbarungen mit dem Arbeit­
geber aus früheren Zeiten umfas­
sen sowie jeweils Änderungen 
und Nebenabreden aus der ge­
samten Vertragslaufzeit.

Wenn die GKV diese Prüfungen 
nicht vornimmt und den Beitrags 
bescheid nur aufgrund der Mittel­
ung der Zahlstelle, es würde eine 

beitragspflichtige bAV vorliegen, 
verlässt, ist dieser bereits deshalb 
aufzuheben, entweder schon auf 
den Widerspruch des Versicherten 
hin im Widerspruchsverfahren oder 
spätestens durch das Sozialgericht. 
Dieses wird dazu den vollständi­
gen Sachverhalt auch gar nicht 
mehr prüfen -  am Ende können 
dann objektiv bestehende Bei­
tragsforderungen der Kranken­
kasse schlicht verjährt sein.

Sachverhaltserm ittlungs­
pflicht beim Versicherer und 
Arbeitgeber
Arbeitgeber und Versicherer haben 
ggf. noch Jahrzehnte nach Ende 
des Arbeitsvertrages den Sach­
verhalt aufzuklären. Der Glaube,

man sei als Arbeitgeber nach der 
Beitragszahlung allen Aufwand an 
den Versicherer losgeworden, kann 
sich so als Irrtum erweisen. Zudem 
können Unterlagen des Arbeitge­
bers ja wegen vermeintlichem Ab­
lauf von Aufbewahrungsfristen (ein 
typischer Irrtum) vernichtet sein, 
oder (z. B. nach dessen Insolvenz) 
unauffindbar, was die Aufklärung 
des Sachverhaltes erschwert -  
womöglich eine Haftungsquelle 
für den Arbeitgeber oder einen 
Insolvenzverwalter, der die wei­
tergehende Verwahrung nicht si­
chergestellt hat. Auch für den Ver­
sicherer, der ohne genaue Kennt­
nis des Sachverhaltes eine unge­
prüfte Einschätzung zur Beitrags­
pflicht an die GKV gegeben hat, 
kann dies zur Schadensersatz­
pflicht fuhren.

Vielfach beste Chancen für 
vorläufige oder dauerhafte  
GKV-Beitragsfreiheit
Jedenfalls eine gute Chance, sol­
che Beitragsbescheide alleine mit 
dem Argument der fehlenden 
Sachaufklärung endgültig zu be­
seitigen oder wenigstens erst ein­
mal nicht wirksam werden zu las­
sen, mit der Hoffnung, dass es z. B. 
mangels Aufklärungsmöglichkeit 
oder durch Verjährung dabei bleibt. 
Dies gilt nicht nur für Einmalkapi­
talzahlungen aus Direktversiche­
rungen, sondern auch für Renten­
zahlungen und Kapitalabfindun­
gen aus Rentenversicherungen.

Betroffen sind insbesondere 
auch Fälle, wo bei der Direktversi­
cherung das Rentenwahlrecht ge­
wählt wird oder wo es sich von 
vornherein um eine Rentenversi­
cherung (auch auf Berufsunfähig­
keitsrente) handelt, die als Rente 
gezahlt wird oder für die eine Ka­
pitalabfindung gewählt wird. Auch 
hier könnte es strittig sein, ob es 
sich um bAV oder sonst einen

maßgeblichen Bezug zur früheren 
abhängigen Beschäftigung handelt.

Man denke hier zudem an die 
Fälle von Gruppenversicherungen, 
bei denen der Arbeitgeber ledig­
lich die Prämien vom Gehalt ein­
behält und gesammelt übeweist, 
vielleicht sogar Versicherungsneh­
mer ist. Betroffen sein könnten 
übrigens auch Unfallversicherun­
gen, was aber sicher seltener vor­
kommt und noch seltener zu ei­
nem Beitragsbescheid der GKV 
führt.

Freiwillige GKV-Versiche- 
rung mit erw eiterter 
Beitragspflicht
Rund fünf Prozent der GKV-Versi- 
cherten sind im Alter freiwillig ver­
sichert, weil sie beispielsweise 
nicht die erforderlichen Vorversi­
cherungszeiten für die Pflichtver­
sicherung in der Krankenversiche­
rung der Rentner (KVdR) aulwei­
sen oder auch schon gar keine 
Rente der Deutschen Rentenver­
sicherung Bund beziehen. Anders 
als etwa in der KVdR, wo Direkt­
versicherungen der betrieblichen 
Altersversorgung, soweit sie auf 
eigenen Beitragszahlungen beru­
hen, nicht zur Bemessung der Bei­
träge herangezogen werden kön­
nen, weil dort nur erwerbsbezoge­
ne Versorgungsbezüge berücksich­
tigt werden (Landessozialgericht 
Rheinland-Pfalz, Urteile vom 07.11. 
2013, Az. L 5 KR 65/13 und L 5 
KR 5/13), gilt dies für die freiwilli­
ge gesetzliche Krankenversiche­
rung nicht, weil diese bei der Bei­
tragsmessung auf alle Altersein­
künfte abstellt.

Aber: Eine Einmalzahlung -  z. B. 
auch Kapitalabfindung einer Ren­
te -  aus einer privaten Versiche­
rung wäre nicht beitragspflichtig. 
Bei Anlage eines Betrages in einer 
Rentenversicherung (oder Wahl 
der Rente statt Kapitalabfindung)

ist hingegen die gesamte Rente 
beitragspflichtig beim freiwillig Ver­
sicherten, also sowohl der Zins­
anteil (Ertragsanteil) wie der Kapi­
talverzehr. Bei Anlage (z. B. auch 
der Kapitalabfindung einer priva­
ten Versicherung) in sonstigem 
Vermögen, wie z. B. einem Aus­
zahlplan bei einer Bank, ist hinge­
gen nur der Ertrag (z. B. Zinsen) 
zu verbeitragen, nicht hingegen 
wie bei einer Rente auch noch 
der Kapitalverzehr, obwohl dieser 
ja genauso dem Unterhalt dient. 
Wird die Auszahlung der Direkt­
versicherung verbeitragt und das 
Kapital dann verzins,ich angelegt, 
so sind beim freiwillig Versicher­
ten auch die Zinsen daraus bei­
tragspflichtig.

Ersparnis nur bei 
rechtzeitiger Gestaltung
Zahlreiche Beitragszahler gestal­
ten die Verhältnisse ohne vorheri­
ge Orientierung, um erst hinter­
her zu erfahren, dass es legal auch 
günstigere Alternativen gegeben 
hätte. Vielfach unbekannt ist, dass 
private Rentenversicherungen nur 
mit dem Ertragsanteil (z. B. 17 Pro­
zent bei Bezug ab dem 67. Le­
bensjahr) versteuert werden -  die 
bAV-Renten jedoch mit bis zu 100 
Prozent. Optimieren lässt sich dies 
durch Splitting in einen Auszahl­
plan bei einer Bank bis Alter 80 
und erst anschließende Renten­
versicherung ab z. B. Alter 81, denn 
dann beträgt der Ertragsanteil so­
gar nur sieben Prozent. Oft wird 
es eines versicherungsmathema­
tischen Sachverständigengutach­
tens bedürfen, um die Alternati­
ven zu erkennen und bewerten zu 
können.

Das Bundessozialgericht hat be­
reits durch Urteil vom 27.01.2010 
(Az. B 12 KR 28/08 R) entschie­
den, dass auch bei Kapitalabfin­
dungen aus privaten Rentenversi­

cherungen -  nicht aber bei ein­
maligen Auszahlungen aus Kapi­
tallebensversicherungen -  noch 
Kranken- und Pflegeversicherungs­
beiträge von freiwillig Versicher­
ten zu bezahlen sind. Viele bisher 
dort beitragsfreie Lebensversiche­
rungen wurden auf Anraten von 
Vermittlern in Rentenversicherun­
gen umgewandelt, um eine er­
hoffte Pfändungs- und Hartz-IV- 
Sicherheit zu erlangen -  dies er­
weist sich später oft als teurer 
Fehler

Erst nachträglich -  so durch 
Wahl der Kapitalabfindung statt der 
Rente -  lässt sich dann die Bei­
tragsfreiheit nicht mehr gestalten 
und auch eine günstigere Versi­
cherungspflicht in der KVdR nur 
ausnahmsweise, etwa indem feh­
lende Beiträge für eine Mindest­
rente der Deutschen Rentenversi­
cherung Bund nachgezahlt wer­
den.




